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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Baukas-
tensystem zur Herstellung von Bauvarianten eines Gehäu-
seelements (25) für ein Speichergehäuse (4) einer mehrere,
in einem Aufnahmeraum (6) des Speichergehäuses (4) anor-
denbare Speicherzellen (7) aufweisenden Speichereinrich-
tung (2), mit wenigstens einem bauvariantenübergreifenden,
den Aufnahmeraum begrenzenden Gehäuseteil (1, 5), mit ei-
nem bauvariantenspezifischen ersten Verstärkungselement
(8, 9, 10, 22, 23, 24), und mit einem bauvariantenspezifi-
schen, von dem ersten Verstärkungselement (8, 9, 10, 22,
23, 24) unterschiedlichen zweiten Verstärkungselement (8,
9, 10, 22, 23, 24), wobei eine erste der Bauvarianten des
Gehäuseelements (25) das Gehäuseteil (1, 5) und das erste
Verstärkungselement (8, 9, 10, 22, 23, 24) aufweist, mittels
welchem das Gehäuseteil (1, 5) bei der ersten Bauvariante
verstärkt ist. Die zweite Bauvariante des Gehäuseelements
(25) weist das Gehäuseteil (1) und das zweite Verstärkungs-
element (8, 9, 10, 22, 23, 24) auf, mittels welchem das Ge-
häuseteil (1, 5) bei der zweiten Bauvariante verstärkt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Baukastensystem
und ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens
zwei Bauvarianten eines Gehäuseelements für ein
Speichergehäuse einer zum Speichern von elektri-
scher Energie ausgebildeten Speichereinrichtung für
ein Kraftfahrzeug.

[0002] Der DE 11 2012 001 388 T5 ist eine Platten-
anordnung als bekannt zu entnehmen. Die Platten-
anordnung weist eine Hauptplatte mit einem akus-
tisch aktiven Bereich, eine primäre Klebestoffschicht
und einen Mehrschichtflicken mit zumindest zwei in-
dividuellen Flicken und zumindest einer Klebestoff-
Hilfsschicht auf. Die primäre Klebestoffschicht befes-
tigt den Mehrschichtflicken an der Hauptplatte in dem
akustisch aktiven Bereich zur Schalldämpfung.

[0003] Des Weiteren ist aus der EP 2 468 609 A2
ein energieabsorbierendes und verteilendes Seiten-
aufprallsystem für ein Fahrzeug bekannt.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Baukastensystem und ein Verfahren zu schaf-
fen, sodass auf besonders einfache und bedarfs-
gerechte Weise unterschiedliche Bauvarianten einer
zum Speichern von elektrischer Energie ausgebilde-
ten Speichereinrichtung für ein Kraftfahrzeug reali-
siert werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Baukastensystem mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 1 sowie durch ein Verfahren mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.

[0006] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft ein
Baukastensystem zur Herstellung von wenigstens
zwei, insbesondere von unterschiedlichen, Bauvari-
anten eines Gehäuseelements für ein Speicherge-
häuse einer zum Speichern von elektrischer Energie
beziehungsweise elektrischem Strom ausgebildeten
und mehrere, in einem Aufnahmeraum des Speicher-
gehäuses anordenbare Speicherzellen aufweisen-
de Speichereinrichtung, in deren Speicherzellen die
elektrische Energie beziehungsweise der elektrische
Strom zu speichern ist. Eine erste der Bauvarian-
ten wird beispielsweise in einer ersten Varianten des
Kraftfahrzeugs verbaut beziehungsweise verwendet,
wobei beispielsweise die zweite Bauvariante in ei-
ner zweiten Varianten des beispielsweise als Kraft-
wagen, insbesondere als Personenkraftwagen, aus-
gebildeten Kraftfahrzeugs verbaut beziehungsweise
verwendet wird. Die Varianten des Kraftfahrzeugs
unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich ihrer
Ausstattungen, insbesondere Sonderausstattungen
voneinander. Ferner ist es denkbar, dass die Varian-
ten des Kraftfahrzeugs unterschiedliche Fahrzeugty-

pen sind. Insbesondere ist es denkbar, dass sich die
unterschiedlichen Varianten des Kraftfahrzeugs in ih-
ren jeweiligen Fahrzeuggewichten voneinander un-
terscheiden.

[0007] Das Kraftfahrzeug ist dabei beispielsweise
als Hybrid- oder Elektrofahrzeug, insbesondere als
batterieelektrisches Fahrzeug, ausgebildet und um-
fasst in seinem vollständig hergestellten Zustand die
Speichereinrichtung und somit die erste oder zweite
Bauvariante des Gehäuseelements. Außerdem um-
fasst das Kraftfahrzeug in seinem vollständig her-
gestellten Zustand beispielsweise wenigstens eine
elektrische Maschine, mittels welcher das Kraftfahr-
zeug, insbesondere rein, elektrisch angetrieben wer-
den kann. Hierzu wird die elektrische Maschine in
einem Motorbetrieb und somit als Elektromotor be-
trieben, mittels welchem das Kraftfahrzeug, insbe-
sondere rein, elektrisch angetrieben werden kann.
Um die elektrische Maschine in dem Motorbetrieb zu
betreiben, wird die elektrische Maschine mit elektri-
scher Energie beziehungsweise elektrischem Strom
versorgt, die beziehungsweise der in der Speicher-
einrichtung, insbesondere in Speicherzellen, gespei-
chert ist. Um besonders große elektrische Leis-
tung zum, insbesondere rein, elektrischen Antreiben
des Kraftfahrzeugs realisieren zu können, weist die
Speichereinrichtung beispielsweise eine elektrische
Spannung, insbesondere eine elektrische Betriebs-
oder Nennspannung auf, welche vorzugsweise grö-
ßer als 50 Volt, insbesondere über 60 Volt, ist und
vorzugsweise mehrere 100 Volt beträgt. Somit ist die
Speichereinrichtung vorzugsweise als eine Hochvolt-
Komponente ausgebildet. Beispielsweise kann die
Speichereinrichtung als eine Batterie, insbesondere
als eine Hochvolt-Batterie (HV-Batterie), ausgebildet
sein.

[0008] Das Baukastensystem weist wenigstens ein
bauvariantenübergreifendes Gehäuseteil auf, wel-
ches den Aufnahmeraum zumindest teilweise be-
grenzt. Unter dem Merkmal, das das Gehäuseteil
bauvariantenübergreifend ist, ist insbesondere zu
verstehen, dass sowohl die erste Bauvariante als
auch die zweite Bauvariante das gleiche, insbeson-
dere baugleiche, Gehäuseteil aufweist. Dies bedeu-
tet, dass das Gehäuseteil sowohl für die erste Bauva-
riante als auch für die zweite Bauvariante verwend-
bar ist beziehungsweise verwendet wird. Wieder mit
anderen Worten ausgedrückt sind im vollständig her-
gestellten Zustand der Bauvarianten die Gehäusetei-
le der Bauvarianten gleich, insbesondere baugleich.

[0009] Das Baukastensystem weist ein bauvari-
antenspezifisches erstes Verstärkungselement und
ein bauvariantenspezifisches, von dem ersten Ver-
stärkungselement unterschiedliches zweites Verstär-
kungselement auf. Dabei ist es vorgesehen, dass
die erste Bauvariante da Gehäuseteil und das ers-
te Verstärkungselement aufweist, mittels welchem
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das Gehäuseteil bei der ersten Bauvariante verstärkt
ist. Die zweite Bauvariante weist das Gehäuseteil
und das zweite Verstärkungselement auf, mittels wel-
chem das Gehäuseteil bei der zweiten Bauvariante
verstärkt ist. Unter den Merkmalen, dass das erste
Verstärkungselement bauvariantenspezifisch ist und
bei der ersten Bauvariante verwendet wird, um bei
der ersten Bauvariante das Gehäuseteil zu verstär-
ken, kann insbesondere verstanden werden, dass
das erste Verstärkungselement bezogen auf die Bau-
varianten ausschließlich bei der ersten Bauvariante,
nicht jedoch bei der zweiten Bauvariante verwendet
wird, sodass vorzugsweise die zweite Bauvariante
frei von dem ersten Verstärkungselement ist. Wie-
der mit anderen Worten ausgedrückt kommt das ers-
te Verstärkungselement nicht bei der zweiten Bau-
variante zum Einsatz. Demzufolge kann beispiels-
weise unter den Merkmalen, dass das zweite Ver-
stärkungselement bauvariantenspezifisch ist und bei
der zweiten Bauvariante verwendet wird, um bei der
zweiten Bauvariante das Gehäuseteil zu verstärken,
insbesondere verstanden werden, dass das zwei-
te Verstärkungselement bezogen auf die Bauvarian-
ten ausschließlich bei der zweiten Bauvariante, nicht
auch bei der ersten Bauvariante verwendet wird. So-
mit ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die ers-
te Bauvariante frei von dem zweiten Verstärkungs-
element ist. Wieder mit anderen Worten ausgedrückt
kommt das zweite Verstärkungselement bei der zwei-
ten Bauvariante, nicht jedoch auch bei der ersten
Bauvariante zum Einsatz.

[0010] Das erfindungsgemäße Baukastensystem er-
möglicht es, je nach Wahl des Verstärkungsele-
ments, das heißt in Abhängigkeit davon, welches der
Verstärkungselemente verwendet wird, um das Ge-
häuseteil zu verstärken, das Gehäuseteil bedarfsge-
recht verstärkt beziehungsweise ausgesteift werden
kann. Dadurch ist es möglich, das Gehäuseelement,
welches in seinem vollständig hergestellten Zustand
das Gehäuseteil und das damit verbundene, jewei-
lige Verstärkungselement aufweist, bedarfsgerecht
und auf einfache und kostengünstige Weise an unter-
schiedliche Lastfälle beziehungsweise Belastungen
anzupassen.

[0011] Insbesondere kann dadurch beispielsweise
das Gehäuseelement auf besonders einfache, zeit-
und kostengünstige Weise an die unterschiedlichen
Varianten des Kraftfahrzeugs angepasst werden. Die
unterschiedlichen Varianten des Kraftfahrzeugs füh-
ren beispielsweise zu unterschiedlichen Anforderun-
gen an das Gehäuseelement. Diesen unterschiedli-
chen Anforderungen kann Rechnung getragen wer-
den beziehungsweise diese unterschiedlichen Anfor-
derungen können nun durch die Erfindung auf ein-
fache Weise erfüllt werden, indem das Gehäuseteil
wahlweise mittels des ersten Verstärkungselements
oder mittels des zweiten Verstärkungselements ver-
stärkt wird.

[0012] Um das Gehäuseteil und somit das Gehäu-
seelement besonders effektiv, bauraum-, gewichts-
und kostengünstig verstärken zu können, ist es er-
findungsgemäß vorgesehen, dass das jeweilige Ver-
stärkungselement an sich mehrere, voneinander be-
abstandete und voneinander getrennte Durchgangs-
öffnungen aufweist. Darunter ist insbesondere zu
verstehen, dass die jeweilige Durchgangsöffnung
bei alleiniger Betrachtung des Verstärkungselements
durchgängig und somit als Loch oder Durchgangs-
loch ausgebildet ist. Im vollständig hergestellten Zu-
stand des Gehäuseelements, in dessen vollständig
hergestellten Zustand das Gehäuseteil mit dem je-
weiligen Verstärkungselement versehen und dadurch
verbunden ist, kann das Gehäuseteil die Durch-
gangsöffnungen überdecken und somit verschließen.
Unter dem Merkmal, dass die Durchgangsöffnungen
voneinander beabstandet und voneinander getrennt
sind, kann insbesondere verstanden werden, dass
zwischen den Durchgangsöffnungen jeweilige Wan-
dungsbereiche des jeweiligen Verstärkungselements
angeordnet sind. Dabei ist es vorzugsweise vorgese-
hen, dass die jeweilige Durchgangsöffnung entlang
ihrer Umfangsrichtung vollständig umlaufend durch
das jeweilige Verstärkungselement begrenzt und da-
durch geschlossen ist.

[0013] Da das jeweilige Verstärkungselement vor-
zugsweise die Durchgangsöffnungen aufweist, wel-
che auch als Löcher bezeichnet werden, ist bezie-
hungsweise wird das Verstärkungselement als eine
Loch-Platine, insbesondere als ein Lochblech, her-
gestellt und das Verstärkungselement wird auch als
Loch-Platine, Blech-Platine, Patch oder Patch-Plati-
ne bezeichnet. Da bei der jeweiligen Bauvariante das
Gehäuseteil mit dem jeweiligen Verstärkungselement
versehen und dadurch mittels des jeweiligen Verstär-
kungselements verstärkt ist, ist das Gehäuseteil mit
dem jeweiligen Verstärkungselement sozusagen ge-
patcht.

[0014] Um das Gehäuseteil besonders bedarfsge-
recht verstärken zu können, ist es in weiterer Ausge-
staltung der Erfindung vorgesehen, dass die jewei-
ligen Durchgangsöffnungen ein jeweiliges Lochmus-
ter des jeweiligen Verstärkungselements bilden. Da-
bei ist es vorzugsweise vorgesehen, dass die Ver-
stärkungselemente sich hinsichtlich ihrer Lochmus-
ter und/oder hinsichtlich einer jeweiligen Form der
jeweiligen Durchgangsöffnungen voneinander unter-
scheiden. Dieser Ausführungsform liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass durch unterschiedliche Lochmus-
ter beziehungsweise durch Variation des Lochmus-
ters bedarfsgerecht unterschiedliche beziehungswei-
se variable, anisotrope Eigenschaften, insbeson-
dere Werkstoffkennwerte, des jeweiligen Gehäuse-
elements insgesamt erzielt werden können. Hier-
durch können die Werkstoffkennwerte beispielswei-
se an eine Energielandkarte eines Unfall- oder Be-
lastungsversuchs wie beispielsweise eines Pollerfall-
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versuchs beziehungsweise eines Lastfalls oder an
unterschiedliche Energielandkarten von unterschied-
lichen Lastfällen wie beispielsweise Pollerfallversu-
chen angepasst werden. Mit anderen Worten kann
das Gehäuseteil mittels der Verstärkungselemente
derart bedarfsgerecht verstärkt und dadurch derart
bedarfsgerecht an unterschiedliche Belastungen an-
gepasst werden, dass sich ein besonders vorteilhaf-
tes Unfallverhalten des Speichergehäuses realisie-
ren lässt.

[0015] Als weiterhin besonders vorteilhafte hat es
sich gezeigt, wenn sich die Verstärkungselemente
hinsichtlich ihrer Wanddicken und/oder hinsichtlich
ihres Werkstoffes, aus welchem die Verstärkungsele-
mente gebildet sind, voneinander unterscheiden. So-
mit ist es denkbar, dass das erste Verstärkungsele-
ment aus einem ersten Werkstoff und das zweite Ver-
stärkungselement aus einem zweiten Werkstoff ge-
bildet sind. Der erste Werkstoff ist beispielsweise ein
erster metallischer Werkstoff, wobei der zweite Werk-
stoff ein zweiter metallischer Werkstoff sein kann. Ins-
besondere kann der erste Werkstoff ein erster Stahl
sein, wobei der zweite Werkstoff ein zweiter Stahl
sein kann. Der erste Werkstoff ist beispielsweise ein
hochfester Stahl, wobei der zweite Werkstoff ein von
dem hochfesten Stahl unterschiedlicher Stahl sein
kann.

[0016] Bei einer dritten Bauvariante des Gehäuse-
elements kann vorgesehen sein, dass die dritte Bau-
variante das Gehäuseteil aufweist, wobei bei der drit-
ten Bauvariante das Gehäuseteil frei von dem ersten
Verstärkungselement und frei von dem zweiten Ver-
stärkungselement und vorzugsweise frei von separat
von dem Gehäuseteil ausgebildeten Verstärkungsbe-
ziehungsweise Versteifungselementen ist. Dadurch
können die Bauvarianten auf besonders einfache,
zeit- und kostengünstige Weise realisiert werden. Je-
doch umfasst auch die dritte Bauvariante das bau-
variantenübergreifende Gehäuseteil. Somit bildet das
bauvariantenübergreifende Gehäuseteil eine Basis,
die für alle Bauvarianten beziehungsweise bei allen
Bauvarianten gleich ist. Insbesondere können sich
die Verstärkungselemente hinsichtlich ihrer Güten ih-
rer Werkstoffe, das heißt hinsichtlich ihrer Werkstoff-
güten, insbesondere Stahlgüten, voneinander unter-
scheiden. Alternativ oder zusätzlich ist es denkbar,
dass sich die Verstärkungselemente hinsichtlich ihrer
jeweiligen Wärmebehandlungen voneinander unter-
scheiden. Dabei kann beispielsweise eines der Ver-
stärkungselemente wärmebehandelt sein, während
das andere Verstärkungselement nicht wärmebehan-
delt ist, oder beide Verstärkungselemente sind wär-
mebehandelt, jedoch sind dabei beispielsweise bei-
de Verstärkungselemente unterschiedlich wärmebe-
handelt. Alternativ oder zusätzlich können sich die
Verstärkungselemente hinsichtlich ihrer Größen und/
oder hinsichtlich ihrer Formen voneinander unter-
scheiden.

[0017] Unterscheiden sich beispielsweise die Ver-
stärkungselemente hinsichtlich ihrer Lochmuster
voneinander, so kann dabei vorgesehen sein, dass
sich die Lochmuster hinsichtlich ihrer Abstände zwi-
schen den jeweiligen Durchgangsöffnungen vonein-
ander unterscheiden. Insgesamt ist erkennbar, dass
sich auf besonders einfache, zeit- und kostengünsti-
ge Weise unterschiedliche, insbesondere anisotrope
Eigenschaften des Gehäuseelements durch entspre-
chende Wahl und Verwendung des jeweiligen Ver-
stärkungselements realisieren lassen.

[0018] Eine weitere Ausführungsform zeichnet sich
dadurch aus, dass bei der ersten Bauvariante das
erste Verstärkungselement zumindest in einem Teil-
bereich des Gehäuseteils angeordnet ist. Bei der
zweiten Bauvariante ist das zweite Verstärkungsele-
ment zumindest in einem Teil des Teilbereiches, ins-
besondere in dem gleichen Teilbereich, des Gehäu-
seteils angeordnet. Somit ist es vorzugsweise vorge-
sehen, dass beispielsweise bei der zweiten Bauva-
riante das zweite Verstärkungselement anstelle des
ersten Verstärkungselements vorgesehen ist. Ferner
ist es vorzugsweise vorgesehen, dass bei der ers-
ten Bauvariante das erste Verstärkungselement an-
stelle des zweiten Verstärkungselements vorgese-
hen ist. Dadurch können die unterschiedlichen Bau-
varianten des Gehäuseelements besonders einfach
und beispielsweise mittels desselben Umformwerk-
zeugs, insbesondere Tiefziehwerkzeugs, hergestellt
werden.

[0019] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
der Teilbereich beziehungsweise der Teil des Teil-
bereichs mit dem jeweiligen Verstärkungselement
versehen ist. dabei ist es denkbar, dass das je-
weilige Verstärkungselement den Teilbereich bezie-
hungsweise Teil, insbesondere flächig, überlappt.
Beispielsweise ist das jeweilige Verstärkungselement
zumindest im Wesentlichen flächig mit dem Teilbe-
reich beziehungsweise Teil verbunden.

[0020] Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft
gezeigt, wenn das jeweilige Verstärkungselement mit
dem Gehäuseteil, insbesondere mit dem Teilbereich
beziehungsweise Teil, insbesondere flächig, stoff-
schlüssig verbunden, insbesondere verklebt, ist. Bei-
spielsweise ist das jeweilige Verstärkungselement
mit dem Gehäuseteil, insbesondere mit dem Teilbe-
reich beziehungsweise Teil, mittels eines auch als
Kleber bezeichneten Klebestoffes verbunden und da-
durch verklebt. Der Klebestoff bildet vorzugsweise ei-
ne Klebstoffschicht, welches zwischen dem Gehäu-
seteil und dem jeweiligen Verstärkungselement an-
geordnet ist. Hierdurch kann eine besonders vorteil-
hafte Übertragung von Schubspannungen gewähr-
leistet werden. Vorzugsweise ist der Klebstoff aus
wenigstens einem Polymer ausgebildet und somit als
ein Polymerklebstoff ausgebildet.
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[0021] Als weiterhin besonders vorteilhaft hat es sich
gezeigt, wenn das jeweilige Verstärkungselement
mit dem Gehäuseteil, insbesondere mit dem Teilbe-
reich beziehungsweise Teil, verschweißt ist. Dabei
ist es denkbar, dass das jeweilige Verstärkungsele-
ment durch Punktschweißen mit dem Gehäuseteil
verschweißt ist. Dadurch kann eine besonders vor-
teilhafte Verstärkung des Gehäuseteils gewährleistet
werden.

[0022] Schließlich hat es sich als besonders vor-
teilhaft gezeigt, wenn das jeweilige Verstärkungsele-
ment in Einbaulage des Gehäuseelements in einem
in Fahrzeugquerrichtung äußeren, seitlichen Rand-
bereich des Gehäuseteils beziehungsweise Gehäu-
seelements angeordnet ist. Das Gehäuseelement
nimmt seine Einbaulage in vollständig hergestelltem
Zustand des Kraftfahrzeugs ein. Durch die Anord-
nung des Verstärkungselements in dem Randbereich
kann das Gehäuseteil insbesondere in dem Rand-
bereich besonders vorteilhaft verstärkt werden. Da-
durch können insbesondere im Hinblick auf einen
Seitenaufprall besonders vorteilhafte Verformungs-
verhalten des Gehäuseelements realisiert werden,
sodass beispielsweise die Speicherzellen auch bei
einem Seitenaufprall besonders vorteilhaft geschützt
werden können.

[0023] Vorzugsweise ist das jeweilige Verstärkungs-
element und/oder das Gehäuseteil aus einem metalli-
schen Werkstoff gebildet. Das Gehäuseteil kann ein-
stückig ausgebildet sein. Ferner ist es denkbar, dass
das Gehäuseteil wenigstens oder genau zwei separat
voneinander ausgebildete und miteinander verbun-
dene Bauelemente aufweist. Ferner ist es denkbar,
dass der Teilbereich beziehungsweise Teil, in dem
das Verstärkungselement bei der jeweiligen Bauva-
riante angeordnet ist, einen Teil eines Schwellers
einer selbsttragenden Karosserie des vorzugswei-
se als Kraftwagen, insbesondere als Personenkraft-
wagen ausgebildeten Kraftfahrzeugs bildet. Mit an-
deren Worten weist die selbsttragende Karosserie
des Fahrzeugs in vollständig hergestelltem Zustand
des Kraftfahrzeugs Seitenschweller auf. Dabei ist zu-
mindest einer der Seitenschweller zumindest teilwei-
se durch den Teilbereich beziehungsweise Teil des
Gehäuseteils gebildet, in dessen Teilbereich bezie-
hungsweise Teil das jeweilige Verstärkungselement
angeordnet ist. Dadurch kann eine besonders vorteil-
hafte Stabilisierung beziehungsweise Festigkeit oder
Steifigkeit des Seitenschwellers realisiert werden, so-
dass die Speicherzellen insbesondere bei einem Sei-
tenaufprall besonders vorteilhaft geschützt werden
können.

[0024] Als weiterhin besonders vorteilhaft hat es sich
gezeigt, wenn das Gehäuseteil ein Bodenelement ei-
nes Bodens einer selbsttragenden Karosserie des
Kraftfahrzeugs ist. Dies bedeutet, dass das Gehäu-
seteil Bestandteil der auch als Rohbau bezeichne-

ten Karosserie ist. Wieder mit anderen Worten aus-
gedrückt ist das Gehäuseteil in dem Boden integriert,
sodass beispielsweise die Speichereinrichtung be-
sonders vorteilhaft an beziehungsweise in dem Kraft-
fahrzeug verbaut werden kann. Außerdem können
dadurch die Speicherzellen besonders vorteilhaft ge-
schützt werden.

[0025] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Herstellen von wenigstens zwei Bau-
varianten eines Gehäuseelements für ein Speicher-
gehäuse einer zum Speichern von elektrischer Ener-
gie ausgebildeten und mehrere, in einem Aufnahme-
raum des Speichergehäuses anordenbare Speicher-
zellen, in welchen die elektrische Energie zu spei-
chern ist, aufweisenden Speichereinrichtung für ein
Kraftfahrzeug. Insbesondere werden bei dem Ver-
fahren die unterschiedlichen Bauvarianten mittels ei-
nes Baukastensystems gemäß dem ersten Aspekt
der Erfindung hergestellt. Im ersten Schritt des Ver-
fahrens wird ein erstes Verstärkungselement bereit-
gestellt. Bei einem zweiten Schritt des Verfahrens
wird ein von dem ersten Verstärkungselement un-
terschiedliches zweites Verstärkungselement bereit-
gestellt. Das jeweilige Verstärkungselement ist bau-
variantenspezifisch, sodass beispielsweise das ers-
te Verstärkungselement bezogen auf die Bauvarian-
ten ausschließlich bei der ersten Bauvariante bezie-
hungsweise für die erste Bauvariante, nicht jedoch
für die zweite Bauvariante verwendet wird und wo-
bei beispielsweise das zweite Verstärkungselement
bezogen auf die Bauvarianten ausschließlich für die
zweite Bauvariante beziehungsweise bei der zwei-
ten Bauvariante, nicht jedoch bei der ersten Bau-
variante verwendet wird. Bei einem dritten Schritt
des Verfahrens wird wenigstens ein bauvarianten-
übergreifendes Basiselement bereitgestellt, aus wel-
chem ein bauvariantenübergreifendes, den Aufnah-
meraum zumindest teilweise begrenzendes Gehäu-
seteil hergestellt wird. Bei dem Verfahren wird wahl-
weise das Gehäuseteil mittels des ersten Verstär-
kungselements verstärkt, wodurch die erste Bauvari-
ante des Gehäuseelements hergestellt wird. Hierbei
wird beispielsweise das Gehäuseteil mit dem ersten
Verstärkungselement versehen und verbunden. Oder
das Gehäuseteil wird mittels des zweiten Verstär-
kungselements verstärkt, wodurch die zweite Bauva-
riante des Gehäuseelements hergestellt wird. Hierzu
wird beispielsweise das Gehäuseteil mit dem zweiten
Verstärkungselement versehen und verbunden. Vor-
teile und vorteilhafte Ausgestaltungen des ersten As-
pekts der Erfindung sind als Vorteile und vorteilhafte
Ausgestaltungen des zweiten Aspekts der Erfindung
anzusehen und umgekehrt.

[0026] Das Gehäuseteil wird aus dem Basiselement
beispielsweise durch Umformen, insbesondere durch
Tiefziehen, hergestellt. Somit wird beispielsweise das
Basiselement mittels eines Umformwerkzeugs, ins-
besondere mittels eines Tiefziehwerkzeugs, umge-
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formt, insbesondere tiefgezogen, wodurch aus dem
beispielsweise als Platine, insbesondere als Blech-
Platine ausgebildeten Basiselement das Gehäuseteil
hergestellt wird.

[0027] Das erste Verstärkungselement wird bei-
spielsweise aus einer ersten Verstärkungsplatine,
insbesondere aus einer ersten Blech-Verstärkungs-
platine hergestellt, indem beispielsweise die erste
Verstärkungsplatine umgeformt, insbesondere tief-
gezogen, wird. Das zweite Verstärkungselement wird
beispielsweise aus einer zweiten Verstärkungsplati-
ne, insbesondere aus einer zweiten Blech-Verstär-
kungsplatine hergestellt, indem beispielsweise die
zweite Verstärkungsplatine umgeformt, insbesonde-
re tiefgezogen, wird. Durch das Herstellen des jewei-
ligen Verstärkungselements wird das jeweilige Ver-
stärkungselement bereitgestellt. Die jeweilige Ver-
stärkungsplatine ist beispielsweise als eine Loch-
platine, welche jeweilige, voneinander beabstande-
te und voneinander getrennte Durchgangsöffnun-
gen aufweist, ausgebildet. Die Verstärkungsplatinen
unterscheiden sich voneinander. Beispielsweise un-
terscheiden sich die Verstärkungsplatinen hinsicht-
lich ihrer durch die Durchgangsöffnungen gebildeten
Lochmuster und/oder hinsichtlich ihrer Werkstoffe,
aus welchen die Verstärkungsplatinen gebildet sind,
und/oder hinsichtlich ihrer Formen und/oder Grö-
ßen und/oder Werkstoffgüten. Beispielsweise wird
zum Herstellen des ersten Verstärkungselements die
erste Verstärkungsplatine mittels des Umformwerk-
zeugs umgeformt, mittels welchem das Gehäuseteil
umgeformt, insbesondere tiefgezogen, wird.

[0028] Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft
gezeigt, wenn bei dem Verfahren aus den Ver-
stärkungsplatinen, welche beispielsweise bereitge-
stellt werden, eine der Verstärkungsplatinen ausge-
wählt wird. Daraufhin wird das Basiselement, ins-
besondere die Basisplatine, mit der ausgewählten
Verstärkungsplatine versehen, insbesondere verbun-
den. Beispielsweise wird die Verstärkungsplatine mit
dem Basiselement stoffschlüssig verbunden, insbe-
sondere verklebt und/oder verschweißt.

[0029] Nach dem Verbinden der ausgewählten Ver-
stärkungsplatine mit dem Basiselement werden das
Basiselement und die mit dem Basiselement zu-
vor verbundene Verstärkungsplatine beispielsweise
in das Umformwerkzeug, insbesondere das Tiefzieh-
werkzeug, eingebracht, insbesondere eingelegt, wor-
aufhin das Basiselement und die mit dem Basis-
element verbundene Verstärkungsplatine mittels des
Umformwerkzeugs, insbesondere des Tiefziehwerk-
zeugs, gleichzeitig beziehungsweise gemeinsam um-
geformt, insbesondere tiefgezogen, werden. Hier-
durch kann die jeweilige Bauvariante des Gehäuse-
elements besonders zeit- und kostengünstig herge-
stellt werden. Außerdem kann eine besonders vorteil-

hafte Verstärkung des Gehäuseteils und somit des
Gehäuseelements insgesamt geschaffen werden.

[0030] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzug-
ter Ausführungsbeispiele mit den zugehörigen Zeich-
nungen. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht ei-
nes Gehäuseteils für eine erfindungsgemäße
Speichereinrichtung zum Speichern von elektri-
scher Energie für ein Kraftfahrzeug;

Fig. 2 eine schematische Draufsicht einer ersten
Ausführungsform eines Verstärkungselements
zum, insbesondere lokalen, Verstärken des Ge-
häuseteils;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht des Ver-
stärkungselements gemäß einer zweiten Aus-
führungsform;

Fig. 4 eine schematische Draufsicht des Ver-
stärkungselements gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform;

Fig. 5 eine schematische und perspektivische
Draufsicht eines weiteren Gehäuseteils der
Speichereinrichtung;

Fig. 6 eine schematische und perspektivische
Unteransicht des Weiteren Gehäuseteils gemäß
Fig. 4; und

Fig. 7 eine schematische und perspektivische
Explosionsansicht der Speichereinrichtung.

[0031] In den Fig. sind gleiche oder funktionsgleiche
Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0032] Fig. 1 zeigt in einer schematischen und per-
spektivischen Draufsicht ein erstes Gehäuseteil 1 für
eine aus Fig. 7 erkennbare und dort in einer schema-
tischen Explosionsansicht gezeigte Speichereinrich-
tung 2 zum Speichern von elektrischer Energie für ein
Kraftfahrzeug. Dies bedeutet, dass das vorzugsweise
als Kraftwagen, insbesondere als Personenkraftwa-
gen, ausgebildete Kraftfahrzeug in seinem vollstän-
dig hergestellten Zustand die Speichereinrichtung 2
und somit das Gehäuseteil 1 aufweist. Außerdem um-
fasst das Kraftfahrzeug in seinem vollständig herge-
stellten Zustand eine aus Fig. 7 erkennbare und auch
als Rohbau bezeichnete, selbsttragende Karosserie
3.

[0033] Die Speichereinrichtung 2 weist ein Speicher-
gehäuse 4 auf, welches das Gehäuseteil 1 und we-
nigstens oder genau ein zweites Gehäuseteil 5 um-
fasst. Die Gehäuseteile 1 und 5 sind beispielswei-
se separat voneinander ausgebildet und miteinander
verbunden. Das Speichergehäuse 4 umfasst oder be-
grenzt einen Aufnahmeraum 6, in welchem mehrere,
in Fig. 7 besonders schematisch dargestellte Spei-
cherzellen 7 zum Speichern der elektrischen Ener-



DE 10 2019 129 047 A1    2021.04.29

7/15

gie aufgenommen sind. Der Aufnahmeraum 6 ist teil-
weise durch das Gehäuseteil 1 und teilweise durch
das Gehäuseteil 5 begrenzt, sodass die Gehäusetei-
le 1 und 5 in miteinander verbundenem und somit in
zusammengesetztem Zustand den Aufnahmeraum 6
insgesamt beziehungsweise vollständig begrenzen.

[0034] Das Kraftfahrzeug ist als Hybrid- oder Elek-
trofahrzeug, insbesondere batterieelektrisches Fahr-
zeug, ausgebildet und umfasst in seinem vollstän-
dig hergestellten Zustand wenigstens eine elektri-
sche Maschine, mittels welcher das Kraftfahrzeug,
insbesondere rein, elektrisch angetrieben werden
kann. Zum, insbesondere rein, elektrischen Antrei-
ben des Kraftfahrzeugs mittels der elektrischen Ma-
schine wird die elektrisch Maschine in einem Motor-
betrieb und somit als Elektromotor betrieben. Hier-
zu wird die elektrische Maschine mit elektrischer En-
ergie beziehungsweise elektrischem Strom versorgt,
die beziehungsweise der in der Speichereinrichtung
2, insbesondere in den Speicherzellen 7 gespeichert
ist. Ferner ist es denkbar, die elektrische Maschine
in einem Generatorbetrieb und somit als Generator
zu betreiben. In dem Generatorbetrieb wird die elek-
trische Maschine von dem sich bewegenden Kraft-
fahrzeug und somit von kinetischer Energie des Kraft-
fahrzeugs angetrieben. Mittels des Generators wird
die kinetische Energie des Kraftfahrzeugs in elektri-
sche Energie umgewandelt, die von dem Generator
bereitgestellt wird. Die von dem Generator bereitge-
stellte elektrische Energie kann in die Speicherzellen
7 eingespeichert und somit in den Speicherzellen 7
beziehungsweise in der Speichergehäuse 4 gespei-
chert werden.

[0035] Um nun besonders vorteilhafte, insbesonde-
re mechanische, Eigenschaften des Gehäuseteils 1
und somit des Speichergehäuses 4 insgesamt reali-
sieren zu können, ist das Gehäuseteil 1 in jeweiligen,
vorzugsweise voneinander beabstandeten Teilberei-
chen T1, T2 und T3 jeweils mit wenigstens oder ge-
nau einem separat von dem Gehäuseteil 1 ausgebil-
deten Verstärkungselement 8, 9 und 10 versehen, so-
dass das Gehäuseteil 1 in den Teilbereichen T1, T2
und T3 mittels der jeweiligen Verstärkungselemente
8, 9 und 10 verstärkt ist.

[0036] Wie insbesondere in Zusammenschau mit
Fig. 2 erkennbar ist, welche eine jeweilige erste Aus-
führungsform des jeweiligen Verstärkungselements
8, 9 beziehungsweise 10 veranschaulicht, weist das
jeweilige Verstärkungselement 8, 9 beziehungsweise
10 an sich, das heißt für sich alleine betrachtet, meh-
rere, voneinander getrennte und voneinander beab-
standete Durchgangsöffnungen 11 auf. die Durch-
gangsöffnungen 11 bilden ein Lochmuster 12, wel-
ches bei der ersten Ausführungsform matrixartig und
somit in Reihen und Spalten ausgebildet ist. Mit an-
deren Worten sind bei der ersten Ausführungsform
die Durchgangsöffnungen 11 in Reihen und Spalten

angeordnet, wobei die jeweiligen Reihen die gleiche
Anzahl an Durchgangsöffnungen 11 aufweisen. Auch
die jeweiligen Spalten weisen die gleiche Anzahl an
Durchgangsöffnungen 11 auf.

[0037] Aus Fig. 1 ist erkennbar, dass das jeweili-
ge Verstärkungselement 8, 9 beziehungsweise 10
den jeweiligen, zugehörigen Teilbereich T1, T2 be-
ziehungsweise T3 überlappt. Außerdem ist es vor-
gesehen, dass das jeweilige Verstärkungselement 8,
9 beziehungsweise 10 mit dem jeweiligen, zugehö-
rigen Teilbereich T1, T2 beziehungsweise T3 ver-
klebt ist. Dabei ist beispielsweise das jeweilige Ver-
stärkungselement 8, 9 beziehungsweise 10 mittels ei-
nes Klebstoffes, insbesondere zumindest im Wesent-
lichen flächig, mit dem jeweils zugehörigen Teilbe-
reich T1, T2 beziehungsweise T3 verklebt. Der Kleb-
stoff bildet somit eine Klebstoffschicht, welche zwi-
schen dem jeweiligen Verstärkungselement 8, 9 be-
ziehungsweise 10 und dem jeweils zugehörigen Teil-
bereich T1, T2 beziehungsweise T3 angeordnet ist.
Vorzugsweise sind der Klebstoff und somit die Kleb-
stoffschicht aus einem Polymer gebildet. Hierdurch
kann eine besonders vorteilhafte Anbindung der Ver-
stärkungselemente 8, 9 und 10 an die Teilbereiche
T1, T2 beziehungsweise T3 realisiert werden. Insbe-
sondere zusätzlich zu dem Verkleben ist es denkbar,
dass die Verstärkungselemente 8, 9 und 10, insbe-
sondere durch Punktschweißen, mit dem Gehäuse-
teil 1, insbesondere mit dem jeweiligen Teilbereiche
T1, T2 beziehungsweise T3, verschweißt ist.

[0038] Als weiterhin besonders vorteilhafte hat es
sich gezeigt, wenn die Verstärkungselemente 8, 9
und 10 ohne das Gehäuseteil 1 aus einem metalli-
schen Werkstoff, insbesondere aus einem Stahl, ge-
bildet sind.

[0039] Fig. 1 und Fig. 7 zeigen das Gehäuseteil 1
beziehungsweise die Speichereinrichtung 2 in seiner
beziehungsweise ihrer Einbaulage. Die Speicherein-
richtung 2 und somit das Gehäuseteil 1 nehmen die
Einbaulage in vollständig hergestelltem Zustand des
Kraftfahrzeugs ein. Dabei sind die Verstärkungsele-
mente 8 und 10 bezogen auf die Einbaulage der Spei-
chereinrichtung 2 in jeweiligen, in Fahrzeugquerrich-
tung äußeren, seitlichen Randbereichen R1 und R2
des Gehäuseteils 1, insbesondere der Karosserie 3,
angeordnet. Dabei ist in Fig. 1 die Fahrzeugquerrich-
tung durch einen Doppelpfeil 13 veranschaulicht, und
die Fahrzeuglängsrichtung ist in Fig. 1 durch einen
Doppelpfeil 14 veranschaulicht. Außerdem ist durch
einen Doppelpfeil 15 die Fahrzeughochrichtung ver-
anschaulicht.

[0040] Besonders gut in Zusammenschau mit Fig. 7
ist erkennbar, dass das Gehäuseteil 1 ein auch als
Bodenblech bezeichnetes oder als Bodenblech aus-
gebildetes Bodenelement 16 eines auch als Haupt-
boden bezeichneten Bodens 17 der selbsttragenden
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Karosserie 3 ist. Dies bedeutet, dass das Gehäu-
seteil 1 ein Bestandteil der Karosserie 3 und so-
mit ein Karosseriebauteil ist. Mit anderen Worten ist
das Gehäuseteil 1 Bestandteil des zuvor genann-
ten Rohbaus. Dabei begrenzt das Bodenelement 16
den Innenraum 18 des Kraftfahrzeugs in Fahrzeug-
hochrichtung nach unten hin zumindest teilweise, ins-
besondere zumindest überwiegend oder vollständig.
Dabei ist aus Fig. 1 ein durch das Bodenelement 16
gebildeter, bezogen auf die Einbaulage in Fahrzeug-
hochrichtung nach oben weisender Fußboden 19 er-
kennbar, welcher beispielsweise im vollständig her-
gestellten Zustand des Kraftfahrzeugs mit einem Ver-
kleidungselement, insbesondere mit einem Teppich,
überdeckt und somit verkleidet ist. Außerdem ist aus
Fig. 1 eine bezogen auf die Einbaulage in Fahrzeug-
hochrichtung nach oben weisende Oberseite 20 des
Bodenelements 16 erkennbar, wobei die Oberseite
20 den Innenraum 18 und insbesondere dem Verklei-
dungselement zugewandt ist. Das Bodenelement 16
erstreckt sich beispielsweise in Fahrzeuglängsrich-
tung nach hinten hin bis unter eine, insbesondere hin-
tere, Sitzbank des Kraftfahrzeugs, sodass beispiels-
weise ein Teil T des Bodenelements 16 in Fahrzeug-
hochrichtung unterhalb der Sitzbank angeordnet ist.
Das Gehäuseteil 1 an sich kann einstückig ausgebil-
det sein. Ferner ist es denkbar, dass das Gehäuseteil
1 an sich wenigstens oder genau zwei separat von-
einander ausgebildete und miteinander verbundenen
Bauelemente aufweist, welche somit das Gehäuse-
teil 1 und somit das Bodenelement 16 insgesamt bil-
den.

[0041] Die Karosserie 3 weist zwei in Fahrzeugquer-
richtung voneinander beabstandete und sich zumin-
dest in Fahrzeuglängsrichtung erstreckende Seiten-
schweller auf, von denen in Fig. 7 der bezogen auf
die Vorwärtsfahrtrichtung linke, und in Fig. 7 mit 21
bezeichnete Seitenschweller erkennbar ist. Der be-
zogen auf die Vorwärtsfahrtrichtung rechte Seiten-
schweller ist in Fig. 7 nicht erkennbar. Dabei bildet
der Teilbereich T1, welcher mit dem Verstärkungs-
element 8 versehen und dadurch mittels des Ver-
stärkungselements 8 verstärkt ist, einen ersten Teil,
insbesondere eine erste Schale, des Seitenschwel-
lers 21. Der Teilbereich T3 bildet einen ersten Teil,
insbesondere eine erste Schale, des rechten Seiten-
schwellers. Ein jeweiliger zweiter Teil, insbesonde-
re eine jeweilige zweite Schale, des jeweiligen Sei-
tenschwellers wird beispielsweise durch ein jeweili-
ges weiteres Batteriebauteil der Karosserie 3 gebil-
det. In vollständig hergestelltem Zustand der Karos-
serie 3 beziehungsweise des Kraftfahrzeugs sind die
jeweiligen Teile des jeweiligen Seitenschwellers zu-
sammengesetzt und miteinander verbunden, sodass
die jeweiligen Teile des jeweiligen Seitenschwel-
lers den jeweiligen Seitenschweller insgesamt bezie-
hungsweise vollständig bilden. Somit sind die Seiten-
schweller der Karosserie 3 mittels der Verstärkungs-
elements 8 und 10 verstärkt. Dadurch kann ein be-

sonders vorteilhaftes Unfallverhalten des Gehäuse-
teils 1 realisiert werden, insbesondere im Hinblick auf
einen Seitenaufprall. In der Folge können die Spei-
cherzellen 7 auch bei einem Seitenaufprall beson-
ders vorteilhafte geschützt werden.

[0042] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine zweite bezie-
hungsweise dritte Ausführungsform des jeweiligen
Verstärkungselements 8, 9 beziehungsweise 10. Aus
Fig. 2 bis Fig. 4 ist erkennbar, dass sich die Aus-
führungsformen der Verstärkungselemente 8, 9 be-
ziehungsweise 10 hinsichtlich des Lochmusters 12
an sich und/oder hinsichtlich einer Anordnung bezie-
hungsweise eines Verlaufs des Lochmusters 12 be-
zogen auf die Fahrzeugquerrichtung und/oder bezo-
gen auf die Fahrzeuglängsrichtung voneinander un-
terscheiden.

[0043] Während Fig. 5 das Gehäuseteil 5 in ei-
ner schematischen und perspektivischen Draufsicht
zeigt, zeigt Fig. 6 das Gehäuseteil 5 in einer sche-
matischen und perspektivischen Unteransicht. In Zu-
sammenschau mit Fig. 7 ist erkennbar, dass das se-
parat von dem Gehäuseteil 1 ausgebildete Gehäuse-
teil 5 in vollständig hergestelltem Zustand des Kraft-
fahrzeugs und dabei in Fahrzeughochrichtung unter-
halb des Gehäuseteils 1 angeordnet ist. Im Gegen-
satz zu dem Gehäuseteil 1 ist das Gehäuseteil 5 kein
Bestandteil der Karosserie 3, sondern ein Anbau-
teil, welches an die Karosserie 3 angebaut ist. Das
Gehäuseteil 5 wird auch als Bodenplatte bezeichnet
oder bildet eine Bodenplatte, da es den eigentlichen
Boden 17 beziehungsweise das Bodenelement 16
in Fahrzeughochrichtung nach unten hin zumindest
teilweise, insbesondere zumindest überwiegend oder
vollständig, überdeckt. Da das Gehäuseteil 1 im Ge-
gensatz zu dem Gehäuseteil 5 in die Karosserie 3 in-
tegriert ist, wird beispielsweise nach Herstellung der
Karosserie 3 das Gehäuseteil 5 in Fahrzeughochrich-
tung von unten nach oben an dem Gehäuseteil 1 an-
geordnet, wodurch der Aufnahmeraum 6 gebildet und
geschlossen wird. Insbesondere wird das Gehäuse-
teil 5 gegen das Gehäuseteil 1 gas- und/oder flüssig-
keitsdicht abgedichtet. Das Gehäuseteil 5 bildet somit
sozusagen einen auch als Gehäusedeckel bezeich-
neten Deckel des Speichergehäuses 4.

[0044] Dabei ist auch das Gehäuseteil 5 in jeweili-
gen, vorzugsweise voneinander beabstandeten Teil-
bereichen T3, T5 und T6 mit jeweils wenigstens
oder genau einem Verstärkungselement 22, 23 be-
ziehungsweise 24 versehen, sodass das Gehäuseteil
5 in den Teilbereichen T3, T5 und T6 mittels der Ver-
stärkungselemente 22, 23 beziehungsweise 24 ver-
stärkt ist. Dabei können die vorherigen und folgen-
den Ausführungen zu den jeweiligen Verstärkungs-
elementen 8, 9 beziehungsweise 10 ohne weiteres
auch auf das jeweilige Verstärkungselement 22, 23,
24 übertragen werden und umgekehrt. Somit weist
auch das jeweilige Verstärkungselement 22, 23, 24
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an sich mehrere, voneinander getrennte und vonein-
ander beabstandete Durchgangsöffnungen 11 auf,
welche ein Lochmuster 12 bilden. Die jeweiligen Ver-
stärkungselemente 8, 9, 10, 22, 23 und 24 sind se-
parat voneinander und separat von den Gehäusetei-
len 1 und 5 ausgebildet. Dabei sind beispielsweise
die Verstärkungselemente 22, 23 und 24 mit dem Ge-
häuseteil 5, insbesondere mit den Teilbereichen T4,
T5 und T6, verklebt und/oder verschweißt.

[0045] Während beispielsweise die Verstärkungs-
elemente 8, 9 und 10 auf einer dem Aufnahmeraum
6 abgewandten Außenseite des Gehäuseteils 1 und
somit außerhalb des Aufnahmeraums 6 angeordnet
sind, sind beispielsweise die Verstärkungselemente
22, 23 und 24 auf einer dem Aufnahmeraum 6 zuge-
wandten Innenseite des Gehäuseteils 5 und somit in
dem Aufnahmeraum 6 angeordnet.

[0046] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Her-
stellen des Speichergehäuses 4 beschrieben. Im
Rahmen des Verfahrens wird das jeweilige Gehäu-
seteil 1 beziehungsweise 5 derart hergestellt be-
ziehungsweise derart umgeformt, dass das jeweili-
ge Gehäuseteil 1 beziehungsweise 5 den Aufnah-
meraum 6 jeweils teilweise begrenzt. Beispielswei-
se wird das jeweilige Gehäuseteil 1 beziehungsweise
5 derart umgeformt beziehungsweise insbesondere
derart tiefgezogen, dass es zumindest in einem Be-
reich zumindest im Wesentlichen schalenförmig aus-
gebildet ist. Dabei begrenzt beispielsweise der scha-
lenförmige Bereich den Aufnahmeraum 6 teilweise.

[0047] Das jeweilige Gehäuseteil 1 beziehungswei-
se 5 wird beispielsweise aus einer Basisplatine her-
gestellt, welche umgeformt, insbesondere tiefgezo-
gen, wird. Die Basisplatine kann einstückig ausgebil-
det sein oder aber wenigstens oder genau zwei se-
parat voneinander ausgebildete und miteinander ver-
bundene, insbesondere verschweißte, Bauelemente
aufweisen. Die Basisplatine wird mittels eines Um-
formwerkzeugs umgeformt, insbesondere tiefgezo-
gen. Hierzu wird die Basisplatine in das Umformwerk-
zeug eingelegt.

[0048] Das jeweilige Verstärkungselement 8, 9, 10,
22, 23 beziehungsweise 24 wird beispielsweise aus
einer auch als Loch-Platine oder Loch-Patch bezeich-
neten Verstärkungsplatine hergestellt, welche vor-
zugsweise ebenfalls umgeformt, insbesondere tief-
gezogen, wird. Dabei ist es vorzugsweise vorgese-
hen, dass die jeweilige Basisplatine mit den jewei-
ligen, die Verstärkungselemente 8, 9 und 10 be-
ziehungsweise 22, 23 und 24 bildenden Verstär-
kungsplatinen versehen, insbesondere verbunden
oder vorzugsweise verklebt, wird. dadurch bilden bei-
spielsweise die Basisplatine und die jeweiligen Ver-
stärkungsplatinen einen Verbund, welcher - nach-
dem die Basisplatine mit der Verstärkungsplatine
verbunden wurde - in das Umformwerkzeug einge-

bracht, insbesondere eingelegt, wird. Daraufhin wer-
den die Basisplatine und die zuvor mit der Basispla-
tine verbundenen Verstärkungsplatinen gemeinsam,
das heißt gleichzeitig mittels des Umformwerkzeugs
umgeformt, insbesondere tiefgezogen. Dadurch kann
das jeweilige Gehäuseteil 1 beziehungsweise 5 ef-
fektiv und effizient verstärkt werden. Somit ist es im
Rahmen des Verfahrens vorzugsweise vorgesehen,
dass das jeweilige Gehäuseteil 1 beziehungsweise
5 und die jeweiligen Verstärkungselemente 8, 9 und
10 beziehungsweise 22, 23 und 24 miteinander ver-
bunden und danach beziehungsweise daraufhin mit-
tels des Umformwerkzeugs gleichzeitig beziehungs-
weise gemeinsam umgeformt, insbesondere tiefge-
zogen, werden. Hierdurch werden die Teilbereiche
T1-3 beziehungsweise T4-6 besonders vorteilhaft mit
den Verstärkungselementen 8, 9 und 10 beziehungs-
weise 22, 23 und 24 versehen, das heißt gepatcht,
sodass die Teilbereiche T1-3 beziehungsweise T4-6
gepatcht und dadurch verstärkte Bereiche sind.

[0049] Insgesamt ist erkennbar, dass das jeweili-
ge Gehäuseteil 1 beziehungsweise 5 und die damit
verbundenen Verstärkungselemente 8, 9, 10 bezie-
hungsweise 22, 23, 24 ein insgesamt mit 25 bezeich-
netes Gehäuseelement bilden. Mit Hilfe eines Bau-
kastensystems können dabei auf besonders einfa-
che, zeit- und kostengünstige Weise unterschiedli-
che Bauvarianten des Gehäuseelements 25 realisiert
werden. Das Baukastensystem umfasst dabei bei-
spielsweise das jeweilige, bauvariantenübergreifen-
de Gehäuseteil 1 beziehungsweise 1 5 sowie die je-
weiligen, bauvariantenspezifischen Verstärkungsele-
mente 8, 9, 10, 22, 23, 24 und zwar jeweils in der
in Fig. 2 gezeigten ersten Ausführungsform, in der in
Fig. 3 gezeigten zweiten Ausführungsform und der in
Fig. 4 gezeigten dritten Ausführungsform. Um somit
beispielsweise eine erste der Bauvarianten zu rea-
lisieren, ist es vorgesehen, dass die jeweilige ers-
te Bauvariante des Gehäuseelements 25 das jeweili-
ge Gehäuseteil 1 beziehungsweise 5 und die jeweili-
gen Verstärkungselemente 8, 9, 10 beziehungsweise
22, 23, 24 umfasst, wobei bei der ersten Bauvariante
die Verstärkungselemente 8, 9 und 10 beziehungs-
weise 22, 23 und 24 gemäß der in Fig. 2 gezeig-
ten ersten Ausführungsform ausgebildet sind. Bei der
zweiten Bauvariante des Gehäuseelements 25 ist es
vorgesehen, dass die zweite Bauvariante des Ge-
häuseelements 25 das jeweilige Gehäuseteil 1 be-
ziehungsweise 5 und die jeweiligen Verstärkungsele-
mente 8, 9 und 10 beziehungsweise 22, 23 und 24
umfasst, wobei jedoch bei der zweiten Bauvariante
die Verstärkungselemente 8, 9 und 10 beziehungs-
weise 22, 23 und 24 gemäß der in Fig. 3 gezeigten
zweiten Ausführungsform ausgebildet sind. Demzu-
folge ist es beispielsweise bei der dritten Bauvariante
des Gehäuseelements 25 vorgesehen, dass die drit-
te Bauvariante des Gehäuseelements 25 das jeweili-
ge Gehäuseteil 1 beziehungsweise 5 und die jeweili-
gen Verstärkungselemente 8, 9 und 10 beziehungs-
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weise 22, 23 und 24 umfasst, wobei bei der dritten
Bauvariante die Verstärkungselemente 8, 9 und 10
beziehungsweise 22, 23 und 24 gemäß der in Fig. 4
gezeigten dritten Ausführungsform ausgebildet sind.
Dies bedeutet, dass das Gehäuseteil 1 beziehungs-
weise 5 wahlweise mittels der ersten Ausführungs-
form, der zweiten Ausführungsform oder der dritten
Ausführungsform der Verstärkungselemente 8, 9, 10,
22, 23, 24 verstärkt wird, um dadurch bedarfsgerecht
die unterschiedlichen Bauvarianten herzustellen. Da-
durch kann das jeweilige Gehäuseteil 1 beziehungs-
weise 5 besonders bedarfsgerecht und auf zeit- und
kostengünstige Weise an unterschiedliche Kraftfahr-
zeuge und/oder Lastfälle angepasst werden.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuseteil

2 Speichereinrichtung

3 Karosserie

4 Speichergehäuse

5 Gehäuseteil

6 Aufnahmeraum

7 Speicherzelle

8 Verstärkungselement

9 Verstärkungselement

10 Verstärkungselement

11 Durchgangsöffnung

12 Lochmuster

13 Fahrzeugquerrichtung

14 Doppelpfeil

15 Doppelpfeil

16 Bodenelement

17 Boden

18 Innenraum

19 Fußboden

20 Oberseite

21 Seitenschweller

22 Verstärkungselement

23 Verstärkungselement

24 Verstärkungselement

25 Gehäuseelement

R1-2 Randbereich

T1-6 Teilbereich
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Patentansprüche

1.  Baukastensystem zur Herstellung von wenigs-
tens zwei Bauvarianten eines Gehäuseelements (25)
für ein Speichergehäuse (4) einer zum Speichern
von elektrischer Energie ausgebildeten und mehre-
re, in einem Aufnahmeraum (6) des Speichergehäu-
ses (4) anordenbare Speicherzellen (7), in welchen
die elektrische Energie zu speichern ist, aufweisen-
den Speichereinrichtung (2) für ein Kraftfahrzeug,
mit wenigstens einem bauvariantenübergreifenden,
den Aufnahmeraum zumindest teilweise begrenzen-
den Gehäuseteil (1, 5), mit einem bauvariantenspe-
zifischen ersten Verstärkungselement (8, 9, 10, 22,
23, 24), und mit einem bauvariantenspezifischen, von
dem ersten Verstärkungselement (8, 9, 10, 22, 23,
24) unterschiedlichen zweiten Verstärkungselement
(8, 9, 10, 22, 23, 24), wobei:
- eine erste der Bauvarianten des Gehäuseelements
(25) das Gehäuseteil (1, 5) und das erste Verstär-
kungselement (8, 9, 10, 22, 23, 24) aufweist, mittels
welchem das Gehäuseteil (1, 5) bei der ersten Bau-
variante verstärkt ist, und
- die zweite Bauvariante des Gehäuseelements (25)
das Gehäuseteil (1) und das zweite Verstärkungsele-
ment (8, 9, 10, 22, 23, 24) aufweist, mittels welchem
das Gehäuseteil (1, 5) bei der zweiten Bauvariante
verstärkt ist.

2.   Baukastensystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das jeweilige Verstärkungs-
element (8, 9, 10, 22, 23, 24) an sich mehrere, von-
einander beabstandete und voneinander getrennte
Durchgangsöffnungen (11) aufweist.

3.   Baukastensystem nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die jeweiligen Durchgangsöff-
nungen (11) ein jeweiliges Lochmuster (12) des je-
weiligen Verstärkungselements (8, 9, 10, 22, 23, 24)
bilden, wobei sich die Verstärkungselemente (8, 9,
10, 22, 23, 24) hinsichtlich ihrer Lochmuster (12) und/
oder hinsichtlich einer jeweiligen Form der jeweiligen
Durchgangsöffnungen (11) voneinander unterschei-
den.

4.    Baukastensystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Verstärkungselemente (8, 9, 10, 22, 23, 24)
hinsichtlich ihrer Wanddicken und/oder ihre Werk-
stoffe, aus welchem die Verstärkungselemente (8, 9,
10, 22, 23, 24) gebildet sind, und/oder ihrer Werk-
stoffgüten und/oder ihrer Größen und/oder Formen
und/oder ihrer Wärmebehandlungen voneinander un-
terscheiden.

5.  Baukastensystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei
der ersten Bauvariante das erste Verstärkungsele-
ment (8, 9, 10, 22, 23, 24) zumindest in einem Teilbe-
reich (T1-6) des Gehäuseteils (1, 5) angeordnet ist,

wobei bei der zweiten Bauvariante das zweite Ver-
stärkungselement (8, 9, 10, 22, 23, 24) zumindest in
einem Teil des Teilbereiches (T1-6) des Gehäuseteils
(1, 5) angeordnet ist.

6.  Baukastensystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
jeweilige Verstärkungselement (8, 9, 10, 22, 23, 24)
mit dem Gehäuseteil (1, 5) verklebt ist.

7.  Baukastensystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
jeweilige Verstärkungselement (8, 9, 10, 22, 23, 24)
mit dem Gehäuseteil (1, 5) verschweißt ist.

8.  Baukastensystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
jeweilige Verstärkungselement (8, 9, 10, 22, 23, 24) in
Einbaulage des Gehäuseelements in einem in Fahr-
zeugquerrichtung (13) äußeren, seitlichen Randbe-
reich (R1, R2) des Gehäuseteils (1, 5) angeordnet ist.

9.  Baukastensystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuseteil (1, 5) ein Bodenelement (16) eines Bo-
dens (17) einer selbsttragenden Karosserie (3) für
das Kraftfahrzeug ist.

10.  Verfahren zum Herstellen von wenigstens zwei
Bauvarianten eines Gehäuseelements (25) für ein
Speichergehäuse (4) einer zum Speichern von elek-
trischer Energie ausgebildeten und mehrere, in ei-
nem Aufnahmeraum (6) des Speichergehäuses (4)
anordenbare Speicherzellen (7), in welchen die elek-
trische Energie zu speichern ist, aufweisenden Spei-
chereinrichtung (2) für ein Kraftfahrzeug, mit den
Schritten:
- Bereitstellen eines bauvariantenspezifischen, ers-
ten Verstärkungselements (8, 9, 10, 22, 23, 24),
- Bereitstellen eines von dem ersten Verstärkungs-
element (8, 9, 10, 22, 23, 24) unterschiedlichen,
bauvariantenspezifischen, zweiten Verstärkungsele-
ments (8, 9, 10, 22, 23, 24), und
- Bereitstellen wenigstens eines bauvariantenüber-
greifenden Basiselements, aus welchem ein bauvari-
antenübergreifendes, den Aufnahmeraum (6) zumin-
dest teilweise begrenzendes Gehäuseteil (1, 5) her-
gestellt wird, wobei wahlweise:
o das Gehäuseteil (1, 5) mittels des ersten Ver-
stärkungselements (8, 9, 10, 22, 23, 24) verstärkt
wird, wodurch die erste Bauvariante des Gehäuse-
elements (25) hergestellt wird, oder
o das Gehäuseteil (1, 5) mittels des zweiten Ver-
stärkungselements (8, 9, 10, 22, 23, 24) verstärkt
wird, wodurch die zweite Bauvariante des Gehäuse-
elements (25) hergestellt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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